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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

20.06.2018 

Geschäftszahl 

Ra 2018/08/0039 

Rechtssatz 

Voraussetzung für die Haftung eines Vertreters nach § 67 Abs. 10 ASVG ist die objektive, gänzliche oder 
zumindest teilweise Uneinbringlichkeit der betreffenden Beiträge beim Primärschuldner. Steht noch nicht einmal 
eine teilweise ziffernmäßig bestimmbare Uneinbringlichkeit fest, kommt eine Geltendmachung der Haftung 
noch nicht in Betracht (VwGH 24.1.2001, 98/08/0376). 
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